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ErwGr

Erwägungsgrund 53 - Verarbeitung sensibler Daten im Gesundheits- und Sozialbereich

1 Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die eines höheren Schutzes verdienen, sollten nur
dann für gesundheitsbezogene Zwecke verarbeitet werden, wenn dies für das Erreichen dieser
Zwecke im Interesse einzelner natürlicher Personen und der Gesellschaft insgesamt erforderlich ist,
insbesondere im Zusammenhang mit der Verwaltung der Dienste und Systeme des Gesundheits- oder
Sozialbereichs, einschließlich der Verarbeitung dieser Daten durch die Verwaltung und die zentralen
nationalen Gesundheitsbehörden zwecks Qualitätskontrolle, Verwaltungsinformationen und der
allgemeinen nationalen und lokalen Überwachung des Gesundheitssystems oder des Sozialsystems
und zwecks Gewährleistung der Kontinuität der Gesundheits- und Sozialfürsorge und der
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung oder Sicherstellung und Überwachung der Gesundheit
und Gesundheitswarnungen oder für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken, die auf
Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten beruhen, die einem im öffentlichen Interesse
liegenden Ziel dienen müssen, sowie für Studien, die im öffentlichen Interesse im Bereich der
öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden. 2 Diese Verordnung sollte daher harmonisierte
Bedingungen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Gesundheitsdaten im
Hinblick auf bestimmte Erfordernisse harmonisieren, insbesondere wenn die Verarbeitung dieser
Daten für gesundheitsbezogene Zwecke von Personen durchgeführt wird, die gemäß einer rechtlichen
Verpflichtung dem Berufsgeheimnis unterliegen. 3 Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten
sollten besondere und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und der
personenbezogenen Daten natürlicher Personen vorgesehen werden. 4 Den Mitgliedstaaten sollte
gestattet werden, weitere Bedingungen – einschließlich Beschränkungen – in Bezug auf die
Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten oder Gesundheitsdaten beizubehalten
oder einzuführen. 5 Dies sollte jedoch den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der
Union nicht beeinträchtigen, falls die betreffenden Bedingungen für die grenzüberschreitende
Verarbeitung solcher Daten gelten.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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